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•Biogasanlage ohne Genehmigung?

•Zu hohe Leistung?

•Zu hoher Massedurchsatz?

Grundsätzliches

Standort Größe

BetreiberEinsatzstoffe

Einflussfaktoren auf die (Bau-)Genehmigung
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Privilegierung

Privilegierung landwirtschaftlicher Biogasanlagen im 

Außenbereich

Voraussetzungen:

− elektrische Leistung ≤ 500 kW

− räumlich-funktionaler Zusammenhang zum landwirtschaftlichen 

Betrieb

− eingesetzte Biomasse wird überwiegend im Betrieb (oder den 

Gemeinschaftsbetrieben) erzeugt

− nur eine Anlage je Betriebsstandort

Kriterien

Quelle: FNR, 2005

Kriterien für die Genehmigung einer Biogasanlage

6.500 m³

100 t
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Baugenehmigung

Ablauf eines Genehmigungsverfahrens nach Baurecht

Quelle: Biogashandbuch Bayern

Baugenehmigung

• Achtung: Baurecht ist Ländersache!

• nicht erforderlich, aber empfehlenswert: Vorberatung

• am Genehmigungsvorgang beteiligte Parteien:

− Bauvorlageberechtigter

− Nachbarn (Unterschrift)

− Gemeinde (Einvernehmen)

− untere Bauaufsichtsbehörde (LRA): Prüfung nach dem vereinfachten 

Genehmigungsverfahren

− ggf. weitere Behörden oder Stellen

• Achtung: im vereinfachten Genehmigungsverfahren werden wichtige 

Aspekte (z. B. Wasserrecht, Düngemittelrecht, Brandschutz) nicht geprüft 

=> Eigenverantwortung des Bauherrn bzw. Planers
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BImSchG-Genehmigung

• unbedingt empfehlenswert: frühzeitig „runder Tisch“ mit allen beteiligten 

Behörden

• ständiger Kontakt zu den Behörden zwecks Abstimmung während der 

Erstellung der Genehmigungsunterlagen

• Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung

• Merkmale:

− umfassender Bestandsschutz

− u. U. längere Dauer 

− höhere Kosten

− Rückwirkung auf EEG (gasdichtes Gärrestlager)

BImSchG-Genehmigung

• Ablauf des Verfahrens:

− Zusammenstellung und Einreichung der Antragsunterlagen

− Prüfung auf Vollständigkeit durch Genehmigungsbehörde (max. 1 

Monat)

− Beteiligung weiterer Behörden

− Einholung von Gutachten, falls noch nicht geschehen (z. B. Lärm, 

Geruch)

− Einvernehmen mit der Gemeinde

− Entscheidung über Genehmigungsfähigkeit (max. 3 Monate)
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BImSchG-Genehmigung

• Hinweise:

− auch bei genehmigten Anlagen können von den Behörden 

nachträglich Anordnungen erlassen werden (z. B. Anpassung an den 

Stand der Technik, Emissionsmessungen); bei Nichterfüllung kann 

Genehmigung widerrufen werden

− Genehmigungsantrag nicht zu „eng“ fassen (z. B. Einsatzstoffe); 

nachträgliche Änderungen sind möglich, aber risikobehaftet

• [nicht Bestandteil der Genehmigung, aber ebenso bedeutsam: 

Netzverträglichkeitsprüfung & Einspeisezusage]

Modelle

• Anlage (120 kWel) bei Milchviehbetrieb (100 GV) im Außenbereich; 

Einsatzstoffe: Gülle, Energiepflanzen aus eigenem Betrieb

=> Privilegierung, Genehmigung nach Baurecht

• Anlage (300 kWel) bei Mastschweinebetrieb (200 GV) im Außenbereich; 

Einsatzstoffe: Gülle, Energiepflanzen aus eigenem Betrieb + Zukauf

=> Privilegierung (?) je nach Zukaufsanteil, Genehmigung nach 

Baurecht oder BImSchG (10 t-Grenze)

• „Investoren“-Anlage (500 kWel) Einsatzstoffe: Energiepflanzen aus Zukauf

=> keine Privilegierung, Genehmigung nach BImSchG
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Hierarchie Regelwerk

Normen (z. B. 
DIN)

Gesetze

Richtlinien (z. 
B. VDI)

Was ist eine VDI-Richtlinie?

• eine „richtungsweisende, praktische Arbeitsunterlage“

• „Maßstab für einwandfreies technisches Vorgehen“

• „VDI-Richtlinien geben Fachleuten die Sicherheit, sich an einer 

anerkannten Regel der Technik zu orientieren und danach zu 

handeln.“

aber:

• Charakter von Empfehlungen

aber:

• „In einem Rechtsstreit wird sich ein Gericht erfahrungsgemäß am 

Stand der Technik orientieren, das heißt, in der Regel an den dazu 

vorliegenden Normen und Richtlinien.“

Quelle: vdi.de
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Bsp. Baugenehmigung

Bsp. Baugenehmigung
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VDI-Richtlinie 3475-Blatt 4 

Bildquelle: vdi.de

Einordnung Richtlinie

• gültig für landwirtschaftliche Biogasanlagen

(≠ Abfallbehandlungsanlagen => VDI 3475 Blatt 1 – 3)

• Auftretende Emissionen:

• Flüssige Emissionen

• Lärm-Emissionen

• Luftgetragene Emissionen
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Inhalt Richtlinie

Identifizierung Emissionsquellen

Inhalt Richtlinie

Identifizierung Emissionsarten

Geruch Ammoniak

Methan Keime

Lachgas
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Inhalt Richtlinie

Maßnahmen zur Emissionsminimierung (Auszug):

•Folienabdeckung Silagen (=> Geruch)

• ggf. Lagerung in geschlossenen Räumen (=> Geruch, Staub)

• ausreichend große Gasspeicher, Fackel (=> CH4, H2S)

• Sicherstellung einer optimalen Biogasqualität (=> NH3, H2S)

• emissionsoptimierte Einstellung des BHKW-Motors

•Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten planen

• ggf. Biofilter (=> VDI 3477)

Inhalt Richtlinie

Maßnahmen zur Emissionsminimierung (Auszug):

• gasdichte Gärrestlager (=> CH4, NH3)

reine Gülleanlagen: keine gasdichten GL erforderlich

≥ 110 d Verweilzeit 
Fermenter 

< 110 d Verweilzeit Fermenter 

neue GL gasdicht 
≥ 150 d gasdichte 

Verweilzeit 

Neubau 

Bestehende Anlagen 

gasdichte GL nicht 
erforderlich 

≥ 150 d gasdichte Verweilzeit 
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Bedeutung für bestehende Anlagen

keine generelle Überprüfung, allerdings:

Mögliche Anwendung auf Bestandsanlagen bei 

• Änderungen im Genehmigungsbescheid (z. B. Einsatzstoffe, 

Erweiterung)

• Überprüfung von Beschwerden durch Behörden

Gärrestausbringung

• einschlägige Rechtsvorschriften

− Düngeverordnung: Regelung der „guten fachliche Praxis“ beim 

Düngen (u.a. Zeit, Menge, Technik)

− Düngemittelverordnung: Regelung der Zusammensetzung der 

Düngemittel (u.a. Schadstoffgrenzwerte)

− Bioabfallverordnung: einschlägig bei Einsatz von Bioabfällen

− EU-Hygieneverordnung: enthält Pflicht zu Sterilisierung; Gärrest aus 

Wirtschaftsdünger davon befreit
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Biogasleitung

•Fortleitung von Biogas über die Grenzen des 
eigenen Grund und Bodens hinaus (Quelle: Fiedler, H. 
Dezentrale Gasnetze zum Transport von Biogas. Tagungsband 13. 
C.A.R.M.E.N. e.V.-Symposium „Im Kreislauf der Natur – Naturstoffe für 
die moderne Gesellschaft“. Eigenverlag. Straubing: 2005)

� Biogasleitungen fallen unter das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

� Forderung § 49 EnWG: Einhaltung der 
technischen Regeln der DVGW

� umfangreiche Anforderungen der DVGW: 

−technische Auslegung

−Bau

−Betrieb

Biogasleitung

�Planung von Biogasleitungen durch 
Sachkundige (z.B. Netzbetreiber oder 
Ingenieurbüro)

�Leitungsbau nur von DVGW-zugelassenen 
Bauunternehmen unter Beachtung der 
einschlägigen technischen Arbeitsblätter

�Betrieb der Leitung erfordert 24 h –
Bereitschaftsdienst => Gasversorger

�kundennaher Standort des BHKW kann 
aufwändige Lärmminderungsmaßnahmen 
erforderlich machen (Bsp.: 45 dB(A) in 20 m)
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit !

C.A.R.M.E.N. e.V., Schulgasse 18, 94315 Straubing
Tel.: +49 (0)9421-960-300, Fax: +49 (0)9421-960-333 

contact@carmen-ev.de, www.carmen-ev.de


